
Gewinnverlagerungen
Für Steuerpflichtige, die gemäß § 11
EStG ihre Einnahmen und Ausgaben im
Jahr des Zuflusses steuerlich berücksich-
tigen, besteht ein Spielraum, Einnahmen
in das Jahr 2005 zu verschieben und
Ausgaben nach 2004 vorzuziehen.

Im Rahmen der Bilanzierung ist der
Spielraum für Gewinnverlagerungen auf-
grund des Realisationsprinzips geringer,
da hier die wirtschaftliche Realisierung
eines Geschäftsvorfalles für die Zuord-
nung zu einem Veranlagungszeitraum
entscheidend ist. So besteht die Mög-
lichkeit, Arbeitsverhältnisse in 2004 zu
beenden, die Abfindungsrisiken in sich
tragen. Außerdem könnten Mitarbeitern
Gratifikationen, Pensionen und Beihilfe-
maßnahmen in 2004 zugesagt werden,
die aber erst 2005 auszuzahlen sind.

Soweit die Voraussetzungen vorliegen,
bieten die Anspar- und Sonderabschrei-
bungen beachtliche Gestaltungsmöglich-
keiten. Bei Kapitalgesellschaften kann die
Erteilung oder Erhöhung einer Pensions-
zusage an Gesellschafter-Geschäftsführer
noch in 2004 zweckmäßig sein. Gewinn-
ausschüttungen von Kapitalgesellschaf-
ten sollten in das neue Jahr verlegt wer-
den. Die Veräußerung einer Beteiligung
wird im Zeitpunkt des Übergangs des
wirtschaftlichen Eigentums bewirkt. Hier-
zu ist notwendig, dass das Gewinnbe-
zugsrecht und das Stimmrecht erst in
2005 auf den Erwerber übergehen.

Maßnahmen bei drohender 
Umqualifizierung gemäß § 8 a KStG
Da sich die durch § 8 a KStG ergeben-
den steuerlichen Risiken der Umqualifi-
zierung von Schuldzinsen in verdeckte
Gewinnausschüttungen u.a. am Eigen-
kapitalstand zum Ende des vorangegan-
genen Wirtschaftsjahres orientieren, ist
darauf zum Jahresende besonderes zu
achten. Diese Gefahr besteht, wenn
Zinsen an einen wesentlich beteiligten
Gesellschafter oder eine diesem nahe
stehende Person mehr als 250 T€ im
Jahr betragen. Mögliche Maßnahmen –
ggf. nur für das kommende Jahr – sind:
Umstellung auf niedrigere Zinsen, Erhö-
hung des Eigenkapitals, Änderung der
Besicherung für Darlehen kreditgewäh-
render Banken und die formwechseln-
de Umwandlung in eine Personenge-
sellschaft.

Verlustausgleichsbeschränkung 
nach § 15 a EStG
Bei Gesellschaften in der Rechtsform 
einer GmbH & Co. KG gehört es bei 
Ertragsschwäche schon zur Routine zu
überprüfen, ob durch Verluste das Kapi-
talkonto i.S. des § 15 a EStG negativ
wird. Soweit bei Kommanditisten die
Verluste aus der Beteiligung nicht mit
anderen Einkünften des Jahres 2004
ausgleichsfähig sein sollten, sind sie nur
mit künftigen Gewinnen aus dieser Be-
teiligung verrechenbar. 

Fortsetzung Seite 2

Senkung des Einkommensteuertarifs ab 2005
Hinweise und Empfehlungen
zum Jahresende
Der Spitzensteuersatz wird mit Beginn des neuen Jahres um drei Prozentpunkte
von 45 v.H. auf 42 v.H. und der Eingangssteuersatz um einen Prozentpunkt von
16 v.H. auf 15 v.H. gesenkt. Deshalb sollte versucht werden, Erträge in das Jahr
2005 zu verlegen und Aufwendungen in das Jahr 2004 vorzuziehen, um die Ent-
lastungseffekte zu optimieren.
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Optimierung des Schuldzinsenabzugs
Alle Unternehmen außer Kapitalgesellschaften sollten
zum Ende eines Wirtschaftsjahres prüfen, ob eine
Überentnahme i.S. des § 4 Abs. 4 a EStG und damit ei-
ne Beschränkung des Schuldzinsenabzugs als Betriebs-
ausgabe vorliegt. Zur Vermeidung können Gesellschaf-
tereinlagen, auch in das Sonderbetriebsvermögen, er-
wogen werden, einschließlich des Kapitaltransfers zwi-
schen getrennten Mitunternehmer-Gesellschaften. 

Neuregelung der Investitionszulage ab 2005
Bei der Investitionszulage besteht für private Immobi-
lieninvestitionen nur noch dann ein Anspruch, wenn
die Maßnahmen vor dem 1.1.2005 abgeschlossen wer-
den. Investitionszulagen für betriebliche Investitionen
werden auch für 2005 gewährt, wenn das begünstigte
Wirtschaftsgut neu ist und mindestens 5 Jahre in der
Betriebsstätte eines begünstigten Betriebs im Förderge-
biet bleibt und nicht zu mehr als 10% privat genutzt
wird. Weitere Bedingung ist, dass es sich um eine Er-
stinvestition handelt, d.h., die Investition muss im Zuge
einer Errichtung oder Erweiterung einer Betriebsstätte
oder im Rahmen einer grundlegenden Änderung ei-
nes Produkts oder Produktionsverfahrens erfolgen.

Endtermine für eine strafbefreiende Erklärung
Da die strafbefreiende Erklärung einer sehr sorgfältigen
Bearbeitung bedarf und vielfach umfangreiche und
zeitaufwendige Recherchen notwendig sind, wird sie
zum 31.12.2004 – mit einem Steuersatz von 25% – nur
noch dann möglich werden, wenn die Vorarbeiten be-
reits abgeschlossen sind. Soll der weitere Termin zum
31.3.2005 – mit einem Steuersatz von 35% – noch 
gewahrt werden, raten wir zu rascher Vorbereitung.

Droht die Erhöhung der Erbschaftsteuer?
Aufgrund der anstehenden Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts im Jahr 2005 ist mit einer erb-
schaftsteuerlichen Mehrbelastung zu rechnen. Darüber
hinaus hat die schleswig-holsteinische Landesregie-
rung im Bundesrat den „Entwurf eines Gesetzes zur
Reform der Erbschaftsbesteuerung“ eingebracht. Kern
des Gesetzentwurfs ist eine Neubewertung aller Ver-
mögenswerte zum Zwecke der Erbschaftsteuer, die
sich am tatsächlichen Verkehrswert orientieren soll.
Dies dürfte vor allem für die Übertragung von Grund-
stücken und Betriebsvermögen in vielen Fällen zu ei-
ner deutlich höheren Steuerbelastung führen.

Aus gesetzgeberischer Sicht scheint 2004 etwas ruhiger
als das vergangene Jahr auszulaufen. Ende 2003 wur-
den sieben Steueränderungsgesetze veröffentlicht.
Vielleicht trügt der Schein, denn es befinden sich
gegenwärtig drei weit reichende Gesetzentwürfe im
parlamentarischen Verfahren: das Gesetz zur finan-
ziellen Unterstützung der Innovationsoffensive durch
Abschaffung der Eigenheimzulage, der Entwurf eines
EG-Amtshilfe-Anpassungsgesetzes sowie eines Richt-
linien-Umsetzungsgesetzes. Letzteres scheint wieder
einmal ein typisches Omnibusgesetz zu werden, in-
dem es Bestimmungen vorsieht, die keine Berüh-
rungspunkte zu EU-Richtlinien aufweisen.

Fortsetzung von Seite 1

Liebe Leserinnen und Leser,

wie in kaum einem anderen Börsensegment hat im „Neuen
Markt“ eine unglaubliche Kapitalvernichtung stattgefunden.
Der Zusammenbruch der Aktienkurse, gerade bei innovati-
ven, jungen Unternehmen, hat das Vertrauen der Anleger 
in den Kapitalmarkt tief erschüttert. Fehlende und falsche 
Informationen über die tatsächliche Situation der betreffen-
den Unternehmen durch das Management werden als 
wesentliche Ursache für die Kursverluste angesehen. 

Nach amerikanischem Vorbild ist in den letzten Jahren die
erfolgsabhängige Vergütung der Manager für börsenno-
tierte Unternehmen nicht selten an die Performance des 
Aktienpapiers gekoppelt worden. Die gute Entwicklung des
Aktienkurses berührte damit auch die persönlichen Vermö-
gensinteressen der verantwortlichen Manager. Sie erlagen
teilweise der Versuchung, durch gezielte Erfolgsmeldungen
über das Unternehmen den Aktienkurs positiv zu beeinflus-
sen. In spektakulären Gerichtsverfahren wurde versucht, 
die Manager und Unternehmensleitungen für die Kapital-
verluste verantwortlich zu machen. Das deutsche Kapital-
marktrecht bietet dafür jedoch lediglich eingeschränkte
Möglichkeiten. Die Managerhaftung für fehlerhafte Unter-
nehmensinformationen wird deshalb lebhaft diskutiert.

Mitte des Jahres 2004 erarbeitete das Finanzministerium
den Entwurf eines „Kapitalmarktinformationshaftungsgeset-
zes“, das eine Haftung der Manager vorsah – allerdings in
der Höhe auf vier Monatsgehälter begrenzt. Dieser Referen-
tenentwurf wurde offiziell nie veröffentlicht aber in Fachkrei-
sen heftig diskutiert. Den einen war die vorgesehene Haf-
tung der Manager zu gering, die anderen sahen darin
lediglich „Ablenkungsmanöver von den wirklichen Proble-
men des Landes“. Nicht zuletzt wegen heftiger Kritik aus 
Industriekreisen wurde der Gesetzentwurf inzwischen zu-
rückgezogen. Dieser Schritt ist durchaus nachvollziehbar, da
die persönliche Haftung der Manager nur zur Folge hätte,
dass entsprechende Versicherungen abgeschlossen werden.
Damit wäre das beabsichtigte Ziel der Disziplinierung der
Manager wohl nicht zu erreichen. Im Übrigen wäre die Ver-
suchung für die Aktionäre groß, echte Kapitalmarktrisiken
letztlich auf das Management des Unternehmens abzu-
wälzen. Die Folge wäre eine Blockade der Entscheidungs-
träger durch persönliche Haftungsprozesse.

Karl Nuber
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Partner und Geschäftsführer der ATG

Editorial
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Für Unternehmer besteht ein erheb-
licher Anreiz, sich für ihre Tätigkeit in

Deutschland einer ausländischen Rechts-
form zu bedienen und damit in den Ge-
nuss des vielfach liberaleren ausländischen
Rechts zu gelangen. Durch die weitgehen-
de Gleichstellung von US-Gesellschaften
mit Geschäftsleitungen im Inland mit EU-
Gesellschaften weitet der BGH diese Mög-
lichkeit jetzt aus.

Bisher zeigt sich die Rechtsprechung bei der
Anerkennung der Rechtsfähigkeit von auslän-
dischen Gesellschaften mit effektivem Sitz in
Deutschland sehr zurückhaltend. Bei Grün-
dung einer Limited, die kein Mindestkapital
wie eine GmbH erfordert, lag der Verdacht ei-
nes Rechtsformmissbrauchs nahe. Die Rechts-
fähigkeit ist Voraussetzung, um Träger von
Rechten und Pflichten zu sein. Diese Frage
berührt damit auch allgemein deutsche Ge-
sellschaften, die mit ausländischen in Ge-
schäftskontakt treten.

In früheren Entscheidungen vertrat der BGH
die so genannte Sitztheorie. Danach war einer

ausländischen Gesellschaft mit Sitz in
Deutschland die Rechtsfähigkeit abzuspre-
chen, weil deutsches Recht Anwendung findet
und die gewählte ausländische Rechtsform
dieses nicht kennt. Diese Rechtsprechung hat
der EuGH für EU-Gesellschaften verworfen
und entschieden, dass nach Art. 43 EG-Ver-
trag alle nach dem Recht eines Mitgliedsstaats
gegründeten Gesellschaften ihre Rechtsfähig-
keit auch bei Sitzverlegung in einen anderen
EU-Mitgliedsstaat behalten. Dies gilt jedenfalls
dann, wenn das Recht des Gründungsstaats
nicht vorsieht, dass die Rechtsfähigkeit bei ei-
nem Wegzug erlischt. Damit sind Limited und
SE auch in Deutschland rechtsfähig.

Jetzt hat der BGH (Urt. v. 29.1.2003, VIII ZR
155/02, Urt. v. 13.10.2004, I ZR 245/01) auch
die Rechtsfähigkeit US-amerikanischer Gesell-
schaften mit effektivem Sitz im Inland aner-
kannt. Durch Staatsvertrag kann nämlich von
der sonst gegenüber Nicht-EU-Gesellschaften
grundsätzlich anzuwendenden Sitztheorie ab-
gewichen werden. Eine solche Regelung fin-
det sich für amerikanische Gesellschaften in
Art. XXV Abs. 5 S. 2 des deutsch-amerikani-

schen Freundschaftsvertrags vom 29.10.1954,
wonach eine in Amerika gegründete und fort-
bestehende Gesellschaft von Deutschland an-
erkannt werden muss. 

Offen gelassen hat der BGH die Frage, ob
aufgrund der Gefahr eines Rechtsmissbrauchs
die Anerkennung der Rechtsfähigkeit auch 
davon abhängt, dass die ausländische Gesell-
schaft noch eine Verbindung zum Grün-
dungsstaat (sog. Genuine Link) aufweist.
Dem Vorwurf des Rechtsmissbrauchs kann
aber z.B. dadurch begegnet werden, dass die
Gesellschaft ausländische Mitgesellschafter
aufnimmt, im Gründungsstaat organisatori-
sche Präsenz zeigt oder dort werbend tätig
wird. Der BGH macht deutlich, dass selbst bei
Anerkennung eines Genuine-Link hieran nur
geringe Anforderungen zu stellen sind. Ein
Verwaltungssitz im Gründungsstaat ist nicht
erforderlich. Für eine amerikanische Gesell-
schaft soll z.B. ausreichen, dass sie im Gebiet
der USA – nicht notwendig im Gründungs-
staat – einen Telefonanschluss und einen
nicht ganz unerheblichen Vertrag unter ameri-
kanischem Recht geschlossen hat.

Unternehmen
BGH weitet Anerkennung ausländischer Unternehmensregeln aus

Abschlussprüfung und Steuerberatung
aus einer Hand sind auch nach Ver-

abschiedung des Bilanzrechtsreformgeset-
zes (BilReG) weiter zulässig. Das BilReG ist
Bestandteil des 10-Punkte-Programms der
Bundesregierung, das die Zuverlässigkeit
von Finanzdaten und das Vertrauen in die
Abschlussprüfung erhöhen soll. 

Wesentliches Ziel des BilReG ist die Stärkung
der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers. Die
bereits geltenden Unabhängigkeitsgrundsätze
wurden weiter konkretisiert. Die in der Öffent-
lichkeit am stärksten wahrgenommene Rege-
lung war die Trennung von Prüfung und Bera-
tung. Hier wurde besonders die Zulässigkeit
der Steuerberatung bei gleichzeitiger Ab-
schlussprüfung durch denselben Wirtschafts-
prüfer diskutiert. Die Debatte führte im Vor-
feld der Gesetzesregelung zu erheblicher Ver-
unsicherung.

Klar ist, dass der Abschlussprüfer Sachver-
halte, die er selbst wesentlich mitgestaltet hat,
nicht objektiv prüfen kann. Klar ist aber auch,
dass gerade für den Mittelstand eine generelle
Trennung von Abschlussprüfung und Steuer-

beratung sehr problematisch wäre. Dies wür-
de zu einer Verdoppelung der Anzahl der Prü-
fer bzw. Berater, zu einer doppelten Erklärung
der wesentlichen Sachverhalte, zu erhöhten
Kosten und schließlich zu einer verminderten
Qualität der Abschlussprüfung führen. Gerade
die laufende Beratung während des Jahres
und der damit verbundene Informationsfluss
an den Abschlussprüfer ermöglichen eine
qualitativ hochwertige Abschlussprüfung.
Internationale empirische Untersuchungen
belegen diesen Zusammenhang.

Das BilReG in der nun verabschiedeten Fas-
sung greift diese Überlegungen auf. Eine 
Unvereinbarkeit von Abschlussprüfung und
Steuerberatung bildet lediglich eine Ausnah-
me, insbesondere für kapitalmarktorientierte
Unternehmen. Für alle übrigen Unternehmen,
also insbesondere für den Mittelstand, bleibt
es vernünftigerweise dabei, dass Prüfung und
Beratung durch denselben Wirtschaftsprüfer
bzw. dieselbe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
zulässig sind. Selbst für die kapitalmarktorien-
tierten Unternehmen wurde die mögliche Un-
vereinbarkeit stark eingeschränkt. Unzulässig
ist die Steuerberatung nur dann, wenn der

Abschlussprüfer „über die Prüfungstätigkeit
hinaus Rechts- oder Steuerberatungsleistun-
gen erbracht hat, die über das Aufzeigen von 
Gestaltungsalternativen hinausgehen und die
sich auf die Darstellung der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage in dem zu prüfenden
Jahresabschluss unmittelbar und nicht nur 
unwesentlich auswirken“. 

Erfreulicherweise wurde davon abgesehen,
dem Abschlussprüfer kapitalmarktorientierter
Unternehmen zu untersagen, finanzgericht-
liche Verfahren für seine Mandanten zu füh-
ren. Dies hätte bedeutet, dass nach Ablehnung
eines Einspruchs durch das Finanzamt für die
nächste Stufe „Finanzgericht“ zwangsweise ein
weiterer, mit der Angelegenheit nicht betrauter
Berater hätte eingeschaltet werden müssen.
Die gerichtliche Vertretung bleibt für alle
Unternehmen weiterhin zulässig.

Als Fazit kann festgehalten werden: Das 
BiLReG lässt für den Mittelstand die Verein-
barkeit von Abschlussprüfung und Steuer-
beratung im Wesentlichen unverändert 
bestehen. Abzuwarten bleibt die weitere Ent-
wicklung auf europäischer Ebene.

Unternehmen
Prüfung und Beratung im Mittelstand sind weiterhin zulässig
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Im Bereich der Verlustausgleichsbe-
schränkungen (Mindestbesteuerung)

ergeben sich ab 2004 Änderungen. Der
Gesetzgeber will, unabhängig von beste-
henden Verlustvorträgen, das Steuerauf-
kommen „verstetigen“. 

Nun können zwar wieder Gewinne und Ver-
luste eines Jahres aus allen Einkunftsarten
unbegrenzt miteinander verrechnet werden,
allerdings wurde die Nutzung von Verlusten
in den Folgejahren eingeschränkt. Trotz vor-
handener Verlustvorträge werden nun 40%
des 1 Mio. € übersteigenden Gewinns bei
der Einkommen- (zusammenveranlagte Ehe-
gatten 2 Mio. €), Körperschaft- und Gewer-
besteuer berücksichtigt. Für Privatpersonen
ergeben sich gegenüber der bisherigen Rege-
lung Vorteile, für Unternehmen entstehen ei-
nige Nachteile. 

Die Mindestbemessungsgrundlage von 40%
des 1 Mio. € übersteigenden Gewinns führt
zur zeitlichen Streckung der steuerlichen Ver-
lustvorträge. Durch die Zahlung der (Min-
dest-)Steuer verschlechtert sich die Liquidi-

tätslage, was wiederum Einfluss auf die Inves-
titionstätigkeit hat. Besonders negativ wirkt
sich die Neuregelung dann aus, wenn im Zei-
traum der „Verluststreckung“ und anfäng-
lichen Gewinnen neue Verluste anfallen. Ob-
wohl etwa in der Gesamtbetrachtung im
Saldo ein Verlust erzielt wird, schlägt der Fis-
kus aufgrund der Mindestbesteuerung zu
und erhebt so Abgaben auf Scheingewinne. 

Betroffen sind Unternehmen mit konjunk-
turell oder branchentypisch bedingten zyk-
lischen Ergebnisschwankungen, Unterneh-
mensgründungen mit typischen Anlaufver-
lusten sowie Sanierungsfälle. Zur Entwicklung
eines optimalen Verlustnutzungskonzeptes
bedarf es zunächst einer umfassenden Ver-
lustinventur. Um die Entstehung von Verlust-
vorträgen (über 1 Mio. €) möglichst ganz
zu vermeiden, wird periodenübergreifende
Ergebnissteuerung zum wichtigen Planungs-
ziel der Steuergestaltung. 

Drohenden Verlusten sollte durch Realisie-
rung stiller Reserven (ggf. Schaffung von Ab-
schreibungspotential der Folgejahre), Auflö-

sung etwaiger Rückstellungen bzw. noch un-
versteuerter Rücklagen oder Vorziehen von
Gewinnen (etwa Teilgewinnrealisierung bei
langfristiger Auftragsfertigung durch Teilab-
nahmen) begegnet werden. Möglicherweise
bietet sich auch der Einsatz eines „Sale-and-
lease-back“-Geschäftes an. Daraus resultie-
rende Steuervorteile sollten sich jedoch zeit-
nah einstellen, zumindest bevor sich die Ver-
luste im Rahmen ihrer gestreckten Vortrags-
möglichkeiten ohnehin ausgewirkt hätten.
Insbesondere die Realisierung stiller Reser-
ven dürfte bei neugegründeten Unterneh-
men oder Sanierungsfällen kaum möglich
sein. Im Konzern dagegen kommen neben
den beschriebenen Möglichkeiten, wie z.B.
konzerninterne Verkäufe, weitere verlustver-
lagernde Gestaltungen in Betracht, etwa
über Darlehensverhältnisse (Umschuldung
bei der Verlusttochter in § 8 a KStG – auslö-
sende Gesellschafterdarlehen statt Bankdar-
lehen, zinsloses Darlehen an die Verlusttoch-
ter), über steuerwirksame Sanierungszu-
schüsse oder die Einrichtung einer Organ-
schaft. Einzelheiten bedürfen einer
sorgfältigen Planung.

Manchmal gleicht der Konflikt zwischen Steuerzahlern und
der Finanzverwaltung um die Anerkennung von Steuer-

sparmodellen einem Boxkampf mit ungleich verteilten Rollen.

Runde Eins. In den 90er Jahren wurden Erbbaurechtsfonds mit ho-
hen Verlustzuweisungen angeboten, die sich neben Gebühren und
Sonderabschreibungen insbesondere aus dem sofortigen Abzug im
Voraus gezahlter Erbbauzinsen für die bis zu 99-jährige Laufzeit er-
gaben. Die Finanzverwaltung schob dem jedoch mit einem Schrei-
ben vom Dezember 1996 einen Riegel vor. Vorausbezahlte Erbbau-
zinsen seien Anschaffungskosten des Erbbaurechts und demzufolge
über dessen Laufzeit verteilt – längstens bis zu 99 Jahren – abzu-
schreiben. Damit sind diese Fonds als Steuersparmodell schwer an-
geschlagen.

Runde Zwei. Der BFH entschied mit Urteil vom 23.9.2003, dass Erb-
bauzinsen auch dann sofort abzugsfähig sind, wenn sie als Einmalbe-
trag im Voraus bezahlt werden. Jetzt hing die Finanzverwaltung in
den Seilen und die Immobilienbranche witterte Morgenluft.

Runde Drei. Die Finanzverwaltung verfuhr, leider nicht zum ersten
Mal, nach dem Motto „Wenn uns die Rechtsprechung nicht passt, än-

dern wir eben das Gesetz“ – und schlug den Politikern eine Neurege-
lung vor, wonach Erbbauzinsvorauszahlungen und andere Voraus-
zahlungen für eine Nutzungsüberlassung von mehr als fünf Jahren
nicht mehr sofort abzugsfähig, sondern über die Laufzeit zu verteilen
sind. Der Änderungsvorschlag hat gute Chancen, Gesetz zu werden.
Damit droht den Erbbaurechtsfonds das endgültige K.O. in Runde
Drei.

Doch es kommt noch schlimmer: Die Neuregelung erfasst bei sonsti-
gen Investoren auch die sog. Damnen, d.h. Abschläge von der Dar-
lehnssumme. Nach bisheriger Verwaltungsauffassung sind diese bei
einem Zinsfestschreibungszeitraum von mindestens fünf Jahren und
bis zur Höhe von 5% der Kreditsumme sofort abzugsfähig (Näheres
dazu siehe Seite 5). Obendrein soll die neue Vorschrift bereits rück-
wirkend zum 1.1.2004 gelten. Dies bedeutet, dass bereits Erbbauzins-
vorauszahlungen oder Damnen erfasst sind, die im Laufe des Jahres
geleistet wurden bzw. angefallen sind.

Die positive Kehrseite: Empfänger von Erbbauzinsvorauszahlungen
und anderer Vorauszahlungen dürfen diese künftig gleichmäßig auf
den Leistungszeitraum verteilen. Dies war bisher nur jenen vorbehal-
ten, die Bilanzen zu erstellen haben.

Steuern

Sofortabzug von Erbbauzinsvorauszahlungen: 
K.O. in Runde Drei

Steuern

Gestaltungen zur Verlustnutzung 
trotz Mindestbesteuerung
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Die Möglichkeit des sofortigen Ab-
zugs eines Disagios als Werbungs-

kosten im Jahr des Einbehalts wurde be-
reits durch den Bauherrenerlass vom
20.10.2003 eingeschränkt. Bis dato wurde
der Abzug in voller Höhe von der Finanz-
verwaltung nicht beanstandet, soweit das
Damnum 10% der Darlehenssumme nicht
überschritt und eine Zinsbindung des Dar-
lehens für mindestens 5 Jahre bestand. 

Durch den Erlass wurde für Neuverträge
(Abschluss nach dem 31.12.2003) die
Höchstgrenze für die Sofortabzugsfähigkeit

auf 5% der Darlehenssumme abgesenkt. Mit
der geplanten Änderung des § 11 EStG stellt
der Gesetzgeber für den Sofortabzug von
Disagios neue Hürden auf. So soll § 11 Abs. 2
EStG wie folgt erweitert werden: „Werden
Ausgaben für eine Nutzungsüberlassung von
mehr als fünf Jahren im Voraus geleistet,
sind sie insgesamt auf den Zeitraum gleich-
mäßig zu verteilen, für den die Vorauszah-
lung geleistet wird; § 42 AO bleibt unbe-
rührt“. In Kombination mit dem Bauherren-
erlass hat dies zur Folge, dass ein Damnum
im Jahr des Einbehalts nur noch dann in vol-
ler Höhe als Werbungskosten abgesetzt wer-

den kann, wenn es maximal 5% der Dar-
lehenssumme beträgt und eine Zinsbindung
von exakt fünf Jahren besteht. In allen ande-
ren Fällen erfolgt eine Verteilung des Disa-
giobetrages auf den Zeitraum der Zinsbin-
dung. Da die Gesetzesänderung bereits alle
Zahlungen erfassen soll, die nach dem
31.12.2003 geleistet worden sind, dürfte der
Sofortabzug von in 2004 einbehaltenen Di-
sagios in vielen Fällen scheitern. Nachdem
die Zulässigkeit dieser Rückwirkung in der 
Literatur verfassungsrechtlich stark ange-
zweifelt wird, ist dringend zu empfehlen,
Rechtsmittel einzulegen.

Alle Steuerzahler

Schlechtere Abzugsfähigkeit von Disagios

Ein wirkliches Bankgeheimnis ist dem deut-
schen Recht schon lange abhanden gekom-
men. Bis zum Ende der 80er Jahre war es
über den § 30 a AO durch den „Bankener-
lass“ bestimmt. Das Verhalten der Finanzver-
waltung gegenüber den Banken konnte als
zurückhaltend gelten. Dies änderte sich mit
Einführung der Zinsabschlagsteuer, als zu-
nehmend Kapitalvermögen besonders nach
Luxemburg, in die Schweiz und nach Liech-
tenstein verlagert wurde. Die Folge waren
spektakuläre Steuerfahndungen bei Kreditin-
stituten und Strafverfahren gegen Steuer-
pflichtige und Bankbeschäftigte.

Ganz offensichtlich fehlte der Finanzverwal-
tung bislang das Instrumentarium zur Erfas-
sung aller Spekulationsgewinne. Deshalb be-
schloss das Bundesverfassungsgericht am
9.3.2004 die Nichtigkeit der Besteuerung von
Spekulationsgewinnen. Dazu kam, dass der
BFH am 21.10.2003 das Recht auf Sammel-
auskunftsersuchen der Finanzverwaltung zu-
mindest vorläufig verneinte. Geblieben ist für

die Finanzverwaltung nur der Trost, dass das
Bankgeheimnis zumindest mit dem Tod ge-
mäß § 33 ErbStG endet. 

Vor diesem Hintergrund entstanden folgende
Maßnahmen zur gesetzgeberischen Kontrolle:

Änderung des Kreditwesengesetzes
Als Teil der „Terrorismusbekämpfung“ müssen
Kreditinstitute seit 2002 Dateien über Konten
und Depots und deren Inhaber führen. Sie
müssen gewährleisten, dass diese Daten je-
derzeit automatisiert durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht abgerufen
werden können, wobei solche Abrufe den
Kreditanstalten nicht zur Kenntnis gelangen.

Zugriff auf die Dateien der Kreditinstitute
Gemäß dem KWG können diese Dateien ab
dem 1.4.2005 auch durch die Finanzverwal-
tung abgerufen werden. So regelt es das Ge-
setz zur Förderung der Steuerehrlichkeit vom
23.12.2003 im neuen § 93 Abs. 7 AO. Damit
kann die Finanzverwaltung alle inländischen
Bankverbindungen jedes Steuerbürgers ermit-
teln, ohne dass er noch die Bank davon er-
fährt. Der Einführungszeitpunkt steht natürlich
in Zusammenhang mit dem Auslaufen des
Steueramnestiegesetzes. Bereits jetzt können
auch die Sozialbehörden solche Daten über-
prüfen (§ 93 Abs. 8 AO). Interessant wird sein,
welches Ergebnis die Verfassungsklage der
Volksbank Raesfeld gegen diesen Zugriff hat.

Zinsinformationsverordnung für die EU
Die bisherigen 15 EU-Länder haben ein Infor-
mationsmodell beschlossen, nach dem die
Heimatländer bei Kapitalanlagen im Ausland

über die Kapitalerträge informiert werden.
Nur Österreich, Luxemburg und Belgien er-
halten das Bankgeheimnis und erheben da-
für eine Quellensteuer. In Deutschland wurde
dazu die Zinsinformationsverordnung vom
26.1.2004 erlassen. Sie verpflichtet Banken,
das Bundesamt für Finanzen über Zahlungen
an ausländische Anleger zu informieren.

Das Identifikationsmerkmal
Gemäß §§ 139 a ff. AO erhält jeder Steuerbür-
ger eine persönliche Identifikationsnummer.
Diese ersetzt das Steuernummernsystem und
wird während der gesamten Steuerpflicht bei-
behalten, also auch bei Wohnsitzwechsel.

Die neue Jahresbescheinigung ab 1.1.2004
Gemäß § 24 c EStG sind Kreditinstitute ver-
pflichtet, dem Gläubiger der Kapitalerträge
oder dem Hinterleger von Wertpapieren für
alle bei ihnen geführten Depots und Konten
eine Jahresbescheinigung nach amtlichem
Muster auszustellen. Diese Bescheinigung
wird dazu dienen, dem Finanzamt detaillierte
Kenntnisse über Kapitalerträge sowie Speku-
lationsgewinne zu beschaffen. 

Ab 1.4.2005 werden die Finanzbehörden nicht
nur in der Lage sein, laufende Kapitaleinkünf-
te der Steuerbürger weitgehend zu überwa-
chen, sondern daraus auch Schlüsse über
Vorgänge in der Vergangenheit zu ziehen.
Der Fiskus knüpft seine Maschen enger, um
den „gläsernen Kapitalanleger“ zu schaffen.
Selbst die Schweiz hat sich dieser Entwicklung
nicht ganz verschlossen und angekündigt,
spätestens ab 2005 auch eine Quellensteuer
auf Zinseinkünfte zu erheben.

Einem schwachen Bankgeheimnis 
folgt der gläserne Steuerbürger

K
om

m
en

ta
r

Peter Rucker, vereidigter Buchprüfer,
Steuerberater, Partner der ATG
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Die Finanzverwaltung hat die Recht-
sprechung des BFH zur Einkunftser-

zielungsabsicht bei Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung systematisiert und
sie für Finanzbeamte und Steuerpflichtige
– natürlich im Sinne der Verwaltung – auf-
bereitet (BdF-Schreiben vom 8.10.2004).
Steuerpflichtige und ihre Berater müssen
sich auf diese neue „Gebrauchsanweisung
für die Veranlagung von V&V-Einkünften in
Verlustphasen“ einstellen.

Ausgangspunkt des BdF-Schreibens ist die
höchstrichterliche Bestätigung, dass die steu-
erliche Erfassung einer Vermietungs- und
Verpachtungstätigkeit eine nachhaltig beab-
sichtigte Erzielung von Einnahmenüber-
schüssen erfordert. Das heißt: Verluste aus
Vermietung und Verpachtung duldet der Fis-
kus nur ungern und auch nur, wenn sich
über den gesamten Vermietungszeitraum
voraussichtlich ein Einnahmenüberschuss
(ohne Verkaufserlös) ergibt.

Folgende Beweisanzeichen lassen den BdF
an einer Einkunftserzielungsabsicht zweifeln:

•Nicht auf Dauer angelegte 
Vermietungstätigkeit
Besonders beachtenswert: Gegen eine Ein-
kunftserzielungsabsicht spricht grundsätz-
lich ein nur kurzer Zeitraum (von in der Re-
gel bis zu 5 Jahren) zwischen Anschaffung
und Verkauf oder Beginn der Selbstnut-
zung, wenn in diesem Zeitraum ein Verlust
aufläuft. 

•Verbilligte Überlassung einer Wohnung
Neu sind folgende Ausführungen der Fi-
nanzverwaltung: Auch bei langfristiger Ver-
mietung einer Wohnung ist bei einer verbil-
ligten Überlassung grundsätzlich nur dann
von einer Einkunftserzielungsabsicht auszu-
gehen, wenn die Miete nicht weniger als
75% der ortsüblichen Miete beträgt. Be-
trägt die Miete 56% der ortsüblichen Miete
oder mehr, jedoch weniger als 75%, ist die
Einkunftserzielungsabsicht in Zukunft nun
anhand einer Totalüberschussprognose
nachzuweisen. 

•Vermietung von Ferienwohnungen 
bei gleichzeitiger Selbstnutzung 
Hier erwähnt der BdF erfreulicherweise
nebenbei, dass er, wenn sich der Umfang
der Selbstnutzung nicht aufklären lässt, zur
Vereinfachung die Unterstellung zulässt,
dass die Leerstandszeiten der Ferienwoh-
nung zu gleichen Teilen durch das Vorhal-
ten zur Selbstnutzung und das Bereithalten
zur Vermietung verursacht sind. 

•Leer stehende Immobilien 

Immer dann, wenn Beweisanzeichen vorhan-
den sind, die gegen eine auf Dauer angelegte
Einkunftserzielungsabsicht sprechen, liegt die
Beweislast für eine dennoch behauptete Ein-
kunftserzielungsabsicht beim Steuerpflichti-
gen. Nach Ansicht der Finanzverwaltung ist
dann zu prüfen, ob ein Totalüberschuss zu er-
zielen ist. Ein Totalüberschuss einer Immobilie
ist für den Zeitraum der tatsächlichen Vermö-

gensnutzung, längstens jedoch über einen
Zeitraum von 30 Jahren zu prüfen. Bei der Er-
mittlung ist von den Ergebnissen auszugehen,
die sich nach den einkommensteuerrecht-
lichen Vorschriften voraussichtlich ergeben. 

Die Einkunftserzielungsabsicht ist laut BdF für
jede Einkunftsart gesondert zu ermitteln und -
man hört geradezu den Amtsschimmel wie-
hern - jeweils auf das einzelne Mietverhältnis
(Ausnahme: Ferienwohnungen) zu beziehen. 

Bei Personengesellschaften und -gemeinschaf-
ten mit Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung verlangt die Finanzverwaltung künf-
tig eine zweigestufte Prüfung: Zunächst wird
auf der Ebene der Gesellschaft und dann auf
der Ebene des Gesellschafters geprüft, ob je-
weils eine Einkunftserzielungsabsicht vorliegt. 

Wegen der zum Teil deutlichen Verschärfung
der Haltung der Finanzverwaltung in einzel-
nen Punkten gegenüber der geltenden BFH-
Rechtsprechung gelten die erstmals neu gere-
gelten Grundsätze nicht für alle noch offenen
Sachverhalte, sondern erst ab bestimmten
einzelnen Zeitpunkten. Zum Beispiel wird die
Überprüfung der Einkunftserzielungsabsicht
bei verbilligter Überlassung durch eine Total-
überschussprognose, wenn die Marktmiete
um mehr als 25% unterschritten wird, erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 2004 ge-
fordert. Geschlossene Immobilienfonds wer-
den z.B. von den Verschärfungen noch aus-
genommen, wenn der Außenvertrieb der An-
teile vor dem 8.10.2004 begonnen hat. 

Alle Steuerzahler

Unter der Lupe: Einkunftserzielungsabsicht 
bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom
14.7.2004 die Anforderungen an die Schrift-
form bei Mietverträgen vermindert. Nach 
§ 550 BGB (früher § 566 BGB) müssen Miet-
verträge über mehr als ein Jahr generell
schriftlich geschlossen werden. Wird die
Schriftform nicht eingehalten, so ist eine im
Vertrag festgelegte Befristung des Mietver-
hältnisses unwirksam. Der Mietvertrag gilt
dann auf unbestimmte Zeit und unterliegt
den normalen Kündigungsvorschriften.
Wann die Schriftform des § 550 BGB (§ 566
BGB alte Fassung) gewahrt ist, hat der BGH
jetzt für eine wichtige Fallgruppe neu ent-
schieden.

Bislang war der BGH der Meinung, dass kein
schriftlicher Mietvertrag vorliegt, wenn eine
Partei, z.B. der Vermieter, die Vertragsbedin-
gungen auf einem unterschriebenen Schrift-
stück an die andere Partei sendet, das diese
unterzeichnet. Vielmehr hätte nämlich die 
erste Partei unterhalb der Unterschrift der
zweiten Partei nochmals unterzeichnen müs-
sen, um das Schriftformerfordernis zu wah-
ren. Dies beruhe darauf, dass der Verfasser
des Schriftstücks nur sein eigenes Schreiben
unterzeichnet, nicht aber die Zustimmung der
anderen Partei angenommen und somit nicht
den gesamten Inhalt der Urkunde unter-
schrieben habe.

Von dieser Ansicht ist der BGH abgerückt. Für
die Einhaltung der Schriftform genügt jetzt,
wenn beide Parteien das ursprüngliche
Schreiben jeweils einmal unterzeichnen. Zwar
reicht wie schon bisher der bloße Briefwech-
sel zur Wahrung der Schriftform im Sinne des
§ 550 BGB (§ 566 BGB alte Fassung) nicht
aus, weil sich die Unterschriften beider Ver-
tragsparteien nicht auf derselben Urkunde 
befinden. Wird jedoch das Schreiben gegen-
gezeichnet, befinden sich beide Unterschrif-
ten auf einer Urkunde. Damit ist die Schrift-
form gewahrt und eine zusätzliche Unter-
zeichnung durch den Verfasser nicht mehr 
erforderlich.

Alle Steuerzahler
BGH entschärft Schriftformerfordernis für Mietverträge
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Die Finanzverwaltung reagierte mit ih-
rem „Rentenerlass“ vom 16.9.2004

auf die neue Rechtsprechung des Großen
Senats des BFH zu Fragen der steuerlichen
Behandlung von Vermögensübergaben ge-
gen wiederkehrende Leistungen (vorweg-
genommene Erbfolge).

Die Übertragung von Vermögen auf Kinder
gegen Unterhalt im Wege der vorweggenom-
menen Erbfolge ist unter bestimmten Voraus-
setzungen einkommensteuerfrei. Der Über-
nehmer des Vermögens kann die Unterhalts-
leistungen in der Regel in voller Höhe als
Sonderausgaben absetzen, beim Empfänger
sind sie in voller Höhe steuerpflichtig. Der
Große Senat des BFH änderte in zwei Be-
schlüssen die bisherige Rechtsprechung, die
Finanzverwaltung passte den „Rentenerlass“
nun an. 

Damit ergeben sich neue Gestaltungsmöglich-
keiten, aber auch Einschränkungen. Steuerbe-
günstigt können wie bisher unter anderem
Betriebe, Mietshäuser und Gesellschaftsanteile
übertragen werden. Der Kreis wurde auf
selbst genutzte Immobilien, Wertpapiere, Fest-
geld, Bundesschatzbriefe, Sparbücher und ty-
pische stille Beteiligungen erweitert. Die Über-
gabe ertraglosen oder nicht ausreichend Er-
trag bringenden Vermögens (z.B. Gemälde,
Sammlungen, unbebaute Grundstücke) ist

ebenfalls begünstigt, wenn der Übernehmer
des Vermögens sich bereits im Übernahme-
vertrag verpflichtet, es in ausreichend Ertrag
bringendes Vermögen umzuschichten. Ent-
sprechendes gilt, wenn sich ein Unternehmer
dazu verpflichtet, durch Investitionen eine aus-
reichend ertragbringende Vermögensanlage
herzustellen. Auch eine spätere Umschichtung
des Vermögens wird möglich. Ein Kind kann
z.B. eine übertragene Immobilie verkaufen,
wenn es mit dem Erlös zeitnah eine andere
Immobilie oder ein anderes Ertrag bringendes
Wirtschaftsgut anschafft oder herstellt.

Die Übertragung von Wirtschaftsgütern wird
steuerlich nicht mehr anerkannt, wenn deren
Erträge nicht zur Finanzierung der Unterhalts-
leistungen ausreichen. Damit hat die Finanz-
verwaltung den bisherigen Vertragstypus 2
aufgegeben. Bei Übertragung von Unterneh-
men, Freiberuflerpraxen oder land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben wird jedoch, von
Ausnahmefällen abgesehen, ein ausreichen-
der Ertrag vermutet. Gleiches gilt für GmbH-
Anteile, soweit der Übergeber und der Über-
nehmer als Geschäftsführer der GmbH tätig
waren bzw. werden.

Der neue Erlass ist in allen noch offenen Fäl-
len anwendbar. Soweit der bisherige Erlass
günstiger ist, können Übergangsregelungen
gelten. 

Steuern

Vermögensübertragung gegen
wiederkehrende Leistungen

Alle Steuerzahler
Einkommensteuer:
Sonderausgaben und
Vorsorgeaufwendungen

Bei Einkünften aus mehreren Arbeitsver-
hältnissen sowie bei zusammen veran-
lagten Ehegatten darf der Vorwegabzug
für Vorsorgeaufwendungen nur um 16%
der Einnahmen aus solchen Beschäfti-
gungsverhältnissen gekürzt werden, bei
denen der Arbeitgeber Zukunftssiche-
rungsleistungen erbracht hat (§ 10 Abs. 2
Nr. 3 EstG). Dies hat der BFH in meh-
reren Entscheidungen in 2003 und 2004
geklärt.

Umgekehrt bedeutet dies, dass der Son-
derausgaben-Abzug für die Altersversor-
gung nicht gekürzt werden darf, wenn
der Arbeitgeber keine Zukunftssiche-
rungsleistungen erbracht hat. Dabei han-
delt es sich im Wesentlichen um Gesell-
schafter/Geschäftsführer, die nicht
sozialversicherungspflichtig sind und kei-
ne Versorgungszusagen ihrer Gesell-
schaft haben. 

Mit Schreiben vom 13.8.2004 hat der
Bundesfinanzminister die nunmehr
rechtswidrigen Regelungen in den Richt-
linien außer Kraft gesetzt. Die Umset-
zung in geänderte Steuerbescheide für
die Vorjahre, soweit diese noch nicht
rechtskräftig geworden sind, konnte 
bisher noch nicht durchgeführt werden.
Nach aktueller Auskunft der Finanzver-
waltung soll das neue ESt-Update Ende
November 2004 vorliegen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass der Vor-
läufigkeitshinweis in den Steuerbeschei-
den auf die allgemeine Vorschrift des 
§ 10 Abs. 3 EStG den vorstehenden
Sachverhalt nicht abdeckt. Ist der Steuer-
bescheid insoweit fehlerhaft, bedarf es
eines gesonderten Rechtsbehelfs (vgl.
BFH v. 26.2.2004). Demgegenüber hat
die OFD Münster laut (interner) Kurzin-
formation am 3.9.2004 geäußert, dass
im Falle bereits eingetretener Rechtskraft
ein Antrag auf Änderung des betroffenen
Bescheids innerhalb einer Jahresfrist ge-
stellt werden kann, wenn die Wiederein-
setzung in den vorigen Stand begründet
wird. Andernfalls soll der vorläufige ESt-
Bescheid auf Antrag im Billigkeitswege
geändert werden (NWB v. 2.11.2004).
Auskunftsgemäß gilt diese Information
nur für Nordrhein-Westfalen. Wie in an-
deren Bundesländern verfahren wird, ist
dort zu klären.

Das FG Düsseldorf entschied am 4.6.2004
(Az. VI R 37/04), dass Navigationssysteme
steuerlich  nicht zur Sonderausstattung des
Firmenwagens gehören. Sie unterliegen da-
mit nicht der Sachbezugsbesteuerung, ob-
wohl sie zweifellos zur aufpreispflichtigen
Sonderausstattung gehören. Auswirkungen
zeigen sich dann, wenn der Privatanteil der
Nutzung nach der sog. 1%-Regelung und
nicht mit Hilfe eines Fahrtenbuchs ermittelt
wird. Bei der 1%-Regelung wird der Bruttolis-
tenpreis inkl. Sonderausstattung für die Er-
mittlung des geldwerten Vorteils herangezo-
gen, zu dem nach Auffassung des FG Düssel-
dorf das Navigationssystem nicht gehört. Der
Wert des Navigationssystems wirkt sich somit
nicht auf die Sachbezugsbesteuerung aus.
Gegen das Urteil des FG Düsseldorf wurde
Revision durch die Finanzverwaltung einge-
legt, die dem BFH zur Entscheidung vorliegt. 

Um Haftungsrisiken bei der Lohnsteuer zu
vermeiden, sollten Arbeitgeber bis zur BFH-
Entscheidung weiterhin den geldwerten Vor-
teil für die Bereitstellung eines Dienstwagens
einschließlich des Bruttowerts für das Naviga-
tionssystem ermitteln. Der Arbeitnehmer ist
in seiner privaten Einkommensteuererklärung
nicht an die Arbeitgeberrechnung gebunden
(vgl. R 31 Abs. 9 Nr. 3 S. 4 LStR) und kann
den Sachbezug über den Bruttolistenpreis
ohne Navigationssystem ermitteln. 

Wird der geldwerte Vorteil nicht nach der
1%-Regelung, sondern durch ein Fahrten-
buch ermittelt, sind zeitnah und handschrift-
lich Aufzeichnungen zu führen. Eine Excel-
Tabelle ist dabei nach einem Urteil des
Niedersächsischen FG vom 5.5.2004 (2 K
636/01) nicht ausreichend, da sie nachträg-
lich verändert werden kann.

Steuern
Navigationssystem im Firmenwagen ist steuerfrei
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Die Aufwendungen für den Einbau einer So-
laranlage stellen keinen Herstellungsaufwand
dar. Damit hat der BFH in einer Entscheidung
vom 14.7.2004 der Vorinstanz und der Fi-
nanzverwaltung widersprochen. Die Steuer-
pflichtigen hatten eine voll funktionsfähige
Gaswärmeversorgung um eine Solaranlage
für die Brauchwassererwärmung ergänzt.

Der BFH stellte klar, dass Aufwendungen für
den Einbau neuer Gegenstände in vorhan-
dene Installationen eines Wohnhauses nur
unter dem Gesichtspunkt einer wesentlichen
Verbesserung zu betrachten sind. Der Aspekt
der Erweiterung nach den handelsrechtlichen
Bilanzierungsvorschriften, auf den das Fi-

nanzgericht verwies, tritt damit hinter das 
Tatbestandsmerkmal der wesentlichen Ver-
besserung zurück. 

Immer dann, wenn in vergleichbaren Fällen
die Voraussetzungen einer wesentlichen Ver-
besserung nicht erfüllt sind, sind die Aufwen-
dungen als sofort abziehbare Werbungskos-
ten und nicht als Herstellungskosten einer
Erweiterung zu behandeln. Steuerpflichtige
dürfen nach Ansicht des BFH den Aufwand
für den Einbau einer Solaranlage zur Brauch-
wassererwärmung, soweit das Brauchwasser
für Zwecke der Einkunftserzielung (Vermie-
tung an Feriengäste) verwendet wird, als
Werbungskosten abziehen.

Die Frist für die Schaffung der Rechtsgrundla-
gen einer Europa-AG (SE) ist am 8.10.2004
abgelaufen, ohne dass der Gesetzgeber die
Ausführungsvorschriften erlassen hat. Sobald
das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen
ist, wird es für grenzüberschreitend tätige
Unternehmen möglich sein, die Vorteile der
neuen, supranationalen Gesellschaftsform zu
nutzen. Eine deutsche AG und eine Aktienge-
sellschaft eines anderen EU-Staates können
dann zu einer SE verschmolzen werden.
Grenzübergreifend kann eine Holding-SE
oder eine Tochter-SE gegründet werden. Zu-

lässig ist auch ein Formwechsel in eine SE
durch eine Aktiengesellschaft, die eine Toch-
tergesellschaft im europäischen Ausland hat.
Obwohl jeder Mitgliedstaat das Gesellschafts-
recht einer Europa-AG selbst festlegt, werden
überall gleichwertige Regelungen gelten,
denn die Rahmenbedingungen wurden von
der EU vorgegeben. Die Mitbestimmung darf
in bestimmten Grenzen zwischen der Unter-
nehmer- und der Arbeitnehmerseite ausge-
handelt werden. Inwieweit sich deutsche Mit-
bestimmungsregeln in der EU fortsetzen, ist
gegenwärtig in der Politik umstritten. 

Alle Steuerzahler
Aufwendungen für Solaranlagen zur Brauch-
wassererwärmung sind Erhaltungsaufwendungen

Unternehmen
Eine neue Gesellschaftsform in Deutschland

Steuern
Vorsteuerabzug 
einer Vorgründungsgesellschaft

Eine zur Gründung einer Kapitalgesellschaft errichtete Personenge-
sellschaft (sog. Vorgründungsgesellschaft) ist zum Abzug der Vorsteu-
er für den Bezug von Dienstleistungen und Gegenständen berechtigt. 

In dem vom BFH entschiedenen Fall einziger Gesellschaftszweck 
einer Vorgründungsgesellschaft, die Gründung einer Aktiengesell-
schaft vorzubereiten. Hierzu mietete sie Büroräume an, erwarb Anla-
gegüter und ließ in den Büroräumen Einbauten durchführen. Außer-
dem versandte sie Informationsschreiben und warb für die noch zu
gründende Aktiengesellschaft. Das Finanzamt wollte die Vorgrün-
dungsgesellschaft nicht als umsatzsteuerliche Unternehmerin aner-
kennen und versagte den Vorsteuerabzug.

Der BFH entschied nach Vorlage beim EuGH, dass die Voraussetzun-
gen für den Vorsteuerabzug vorliegen, da die Vorgründungsgesell-
schaft die Eingangsleistungen für eine wirtschaftliche Tätigkeit bezo-
gen hat. Damit fällt die Vorsteuerabzugsberechtigung nicht erst der
noch zu gründenden Kapitalgesellschaft zu.

Unternehmen
AGB-Regeln auch im Arbeitsrecht

Mit dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz sind die Vorschriften
des „Gesetzes zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen“ (AGB-Gesetz) zum 1.1.2002 in das Bürgerliche Gesetz-
buch (BGB) eingefügt worden. Mit der Übernahme des AGB-Rechts
in das BGB wurde erstmals geregelt, dass diese Verbraucherschutz-
vorschriften auch auf Arbeitsverträge anzuwenden sind, wobei aller-
dings „die im Arbeitsrecht geltenden Besonderheiten angemessen zu
berücksichtigen“ sind (§ 310 Abs. 4 Satz 2 BGB).

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat sich mit Urteil vom 4.3.2004 
dazu geäußert, inwieweit Vertragsstrafenversprechen in vorformulier-
ten Arbeitsverträgen noch zulässig sind. In seiner Begründung stellt
das BAG zunächst klar, dass arbeitgeberseitig vorformulierte Vertrags-
strafenversprechen nicht allgemein unzulässig sind. Allerdings sind
vorformulierte Vertragsstrafenversprechen, die den Arbeitnehmer
entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen be-
nachteiligen, gemäß § 307 BGB unwirksam. Dies kann der Fall sein,
wenn zwischen der Pflichtverletzung und der Höhe der Vertragsstrafe
ein Missverhältnis besteht.


